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§3
* Allgemeine Bestimmungen

(1) Die nach dem 28. Dezember 1970 für Rechnung
ИНН MtUrtUUtmHUIWtm ÜUci-totisuiiB«»

— von den volkseigenen Betrieben und Kombinaten 
an die WB und anderen wirtschaftsleitenden 
Organe,

— von den WB und anderen, wirtschaftsleitenden 
Organen an die volkseigenen Betriebe und Kom
binate,

— an den zentralen Haushalt sowie

andere das Jahr 1970 betreffende Kontoverfügungen 
zugunsten bzw. zu Lasten von Konten der WB und 
anderen wirtschaftsleitenden Organe sind auf den 
Zahlungsbelegen mit dem Vermerk „Rechnung 1970“ 
zu versehen. Für die Finanzbeziehungen der AHB 
gelten diese Grundsätze entsprechend.

(2) Verrechnungen der Abführungen und Zufüh
rungen für das Jahr 1970 mit Abführungen und Zu
fuhrungen für das Jahr 1971 sind nicht zulässig.

(3) Umbuchungen finanzieller Mittel zwischen zweck
gebundenen Fonds auf Bankkonten der'volkseigenen 
Betriebe, Kombinate und der AHB sowie der WB 
bzw. wirtschaftsleitenden Organe auf Grund des Jah
resabschlusses 1970 haben spätestens an dem für die 
Abgabe des Jahresfinanzkontrollberichtes festgelegten 
Termin zu erfolgen.

(4) Die Direktoren der volkseigenen Kombinate, die 
Generaldirektoren der WB und die Leiter anderer 
Wirtschaftsorgane, die nach dem Prinzip der Eigen
erwirtschaftung der Mittel arbeiten, haben zu sichern, 
daß die Finanzbeziehungen zwischen den Betrieben des 
volkseigenen Kombinates und dem Stammbetrieb so
wie zwischen den volkseigenen Betrieben und Kombi
naten und den WB bzw. Wirtschaftsorganen gleich
lautend im Jahresfinanzkontrollbericht zum 31. De
zember 1970 ausgewiesen werden. Abweichungen durch 
bereits realisierte Kontoverfügungen sind gegenüber 
der staatlichen Finanzrevision zu belegen.

(5) Die WB, die anderen wirtschaftsleitenden Or
gane und die den Ministerien direkt unterstellten 
volkseigenen Kombinate haben zu sichern, daß die das 
Wirtschaftsjahr 1970 betreffenden Zahlungen an den 
zentralen Haushalt oder Abverfügungen von den zen
tralen Haushaltskonten mit der richtigen Kontobezeich
nung für die Haushaltsrechnung 1970 gemäß Abs. 9 
vorgenommen werden.

(6) Werden Änderungen der Jahresbilanz 1970 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung nach den in dieser 
Anordnung festgelegten Kontenschlußterminen durch 
die Staatliche Finanzrevision beauflagt, so sind die sich 
daraus in Rechnung 1970 ergebenden Zu- oder Ab
führungen über die Haushaltsrechnung 1971 vorzuneh
men.

(7) Die Abführungen der WB bzw. wirtschaftslei
tenden Organe sind bis zum 10. Februar 1971 an den 
zentralen Haushalt auf das Haushaltskonto „Gewinn- 
und andere Abführungen“ des zuständigen Ministe
riums bei der Staatsbank der Deutschen Demokrati
schen Republik, Berlin, zugunsten der Haushaltsrech
nung 1970 vorzunehmen, soweit nachfolgend keine an
deren Termine und Konten festgelegt sind.

(8) Die dem Ministerium für Außenwirtschaft un- 
I terstehenden AHB haben die Verrechnungen aus Ge

winn- und Amortisationsabführungen bis zum 18. Fe
bruar 1971 über das Konto des Ministeriums für 
Außenwirtschaft bei der Deutschen Außenhandelsbank 
AG, Berlin, vorzunehmen. Für die Verrechnungen der 
AHB, die nicht dem Ministerium für Außenwirtschaft 
unterstehen, gelten die vom zuständigen Wirtschaftsor
gan festgelegten Konten und Termine.

(9) Für die auf Grund dieser Anordnung festgelegten 
Abführungen der volkseigenen Betriebe und Kombi
nate sowie WB bzw. wirtschaftsleitendcn ,Organe an 
den zentralen Haushalt zugunsten der Haushaltsrech- 
nung 1970 werden bei den zuständigen Banken geson
derte Konten geführt. Die WB bzw. wirtschaftsleiten
den Organe sind verpflichtet, den ihnen unterstellten 
volkseigenen Betrieben und Kombinaten die von den 
zuständigen Ministerien bzw. anderen zentralen Staats
organen mitgeteilten EDV-Kontonummern für die Ab
rechnung des Planjahres 1970 bekanntzugeben, soweit 
nicht die in der Anordnung genannten speziellen 
Kontonummern zutreffen.

§4
Gcwinnfonds bzw. Gcwinn-Vcrwcndungsfonds, 

nicht aufgelciltc Gewinne

(1) Ergeben sich aus dem Jahresfinanzkontrollbericht 
Verpflichtungen der WB bzw. wirtschaftsleitenden. 
Organe gegenüber d<?n volkseigenen Betrieben und 
Kombinaten, so sind die Zuführungen spätestens bis 
zum 18. Februar 1971 vorzunehmen.

(2) Zuführungen an die WB bzw. wirtschaftslei
tenden Organe, die sich aus dem Formblatt „Abrech
nung der Eigenerwirtschaftung der Mittel im Jahre 
1970“ bzw. „Abrechnung der Gewinnabführungen und 
Stützungen“ ergeben, sind nach Abgabe des Kontroll- 
berichtes der WB bzw. wirtschaftsleitenden Organe 
spätestens bis zum 18. Februar 1971 von den zuständi
gen Bankkonten abzufordern.

(3) Uber die Zweckbestimmung im Laufe des Plan
jahres noch nicht aufgeteilter Gewinne der volkseige
nen Betriebe. Kombinate und AHB sowie der WB ist 
bis zum Abgabetermin des Jahresfinanzkontrollberich- 
tes zu entscheiden. Im Formblatt „Abrechnung der 
Eigenerwirtschaftung der Mittel im Jahre 1970“ sind 
demzufolge in den Positionen „Gewinnfonds" und 
„Noch nicht aufgeteilte Mittel“ keine Beträge als End
bestand auszuweisen. "

(4) Im Geltungsbereich gemäß § 1 Abs. 1 Buch
staben а und b können Gewinne der volkseigenen Be
triebe und Kombinate und Mittel der Gewinnfonds der 
WB und volkseigenen Kombinate, die nachweisbar aus 
selbst erwirtschafteter Übererfüllung des geplanten 
Nettogewinnes öder Nichtinanspruchnahme von Ver
luststützungen infolge außerplanmäßiger Selbstkosten
senkung der Betriebe resultieren, auf das Jahr 1971 
übertragen werden. Noch nicht aufgeteilte Gewinne 
der volkseigenen Betriebe und Kombinate sowie zum 
31. Dezember 1970 auf den Gewinnfonds der WB und 
volkseigenen Kombinate vorhandene Mittel, die aus 
der Nichtdurchführung bzw. aus Rückständen in der 
Durchführung geplanter Maßnahmen oder infolge von 
Entscheidungen übergeordneter Organe über materiell 
und vertraglich nicht gesicherte Vorhaben bzw. Vor
haben, die den Erfordernissen höchster volkswirt
schaftlicher Effektivität nicht entsprechen, entstanden


